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zu 1218/J·· 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Stix, Dr. Dillersberger, Eigr~ber und Genossen 

Nr. l2l8/J betreffend Sta~ma~er im ZillergrUndl, beehre ich mich wie 

fOlgt z~ beantworten: 

Z~ Frage 1: 

Das Wasser tritt aüs einem Riß im Block 10 (insgesamt 23 Blöcke) 

aus. Die Ursache der Rißbildung wird noch im einzelnen durch 

statische Untersuchungen, die de~zeit mittels einffi Finite 
Elementmodelles dürchgefUhrt werden, von der TKW AG erkundet. Hin
sichtlich der Ursache des Risses gibt es derzeit nur Vermutungen. 
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Zu F.r~ge 2: 

Wer fJr den Riß in der Staumauer verantwortlich zei~hne~kann erst 
nach Ermittlurig derUraache des Risses beantwortet werden. 

Seitens der Tauernkraftwerke AG wurden Untersuchungen z~r Sanierung 
des Risses durchgefUhrt und Anfang Dezember 1987 ein projekt bei der 
Obersten Wasserrechtsbehörde eingereicht. Dieses Projekt wurde am 
16. Dezember 1987 von der Obersten Wasserrechtsbehörde behandelt. 

Eine Sanierung der staumauer ist ab Jänner/Februar 1988, nach er

folgtem Abstau, vorgesehen. 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in die zuständigkeit 

meines Ressorts. 

Die Sanierungskosten hat der Wasserberechtigte, in diesem Falle die 
Tauernkraftwerke AG, Zu tragen. 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in die zuständigkeit 
meines Ressorts . 
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Zu Frage 9: 

Der Schaden ist ausschließlich auf den Block 10 beschränkt. Nach 
Meinung aller mit der Sperre ZillergrJndl befaßten Sachverständigen 

ist auch nach dem eirigetretene~ lokalen Ereignis die Standsicherheit 
der Sperre weiterhin gegeben und keine Gefahr ~Jr Personen und Sach
werte zu befJrchten. 

Der Bundesminister: 
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